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Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchte ich von meinem Recht zur Einwendung gegen die geplante Norddeutsche Erdgasleitung (NEL) Gebrauch machen.

Begründung

Der beabsichtigte Trassenverlauf der Erdgasleitung beeinträchtigt in unverhältnismäßiger Weise schutzwürdige Belange von Mensch und Natur. So wird durch die Führung der Trasse in unmittelbarer Nähe von Wohnhäusern im Bereich Stelle und in Ashausen, von der Grundschule, die Sicherheit der Bürger in unvertretbarer Weise gefährdet. Siehe Anlage). Dauerhaft und nicht kompensierbar sind auch die erheblichen Eingriffe in Natur und Landschaft, die durch die Trassenführung durch das Urstromtal der Elbe hervorgerufen werden. Der Planung ( einschl. Raumordnungsverfahren) ist nicht zu entnehmen, dass weiträumige Alternativen zwischen dem gegebenen Ausgangs- und Endpunkt der Trasse erwogen und geprüft wurden, die besser als die gewählte Trasse Belange von Mensch und Natur schützen. 

Es fehlt ein schlüssiges Gesamtkonzept. Die NEL ist der unselbständige Teil einer geplanten Erdgasfernleitung. Die Trassenführung wird weiträumig, aber auch in ihrer ortsnahen Variantenwahl beanstandet. Auch wird der Sicherheitsabstand von mindestens 200 bis 400 m an einigen Stellen weit unterschritten. 

                                                   - 2 -

Weitere Einwendungen:

1. Zweifel an der wirklichen Sicherheit der Leitung. Auch wenn die Gefahr als gering angegeben wird, ist zu bemerken, dass diese Aussage sich sicher auf  bisherige Leitungen beziehen kann, aber nicht auf die hier geplante Leitung, denn eine Rohrleitung im Durchmesser von 1.40 m gibt es derzeit noch nicht in Deutschland. Bei den vielen Hindernissen, die derzeit bestehen (u.a. Biotope, Deiche, Flussläufe, Ackerbearbeitung u.a.) kann von einer 100%-igen Sicherheit nicht ausgegangen werden.

2. Die Trassenführung der Pipeline im Bereich der Ashausener Grundschule ist

völlig inakzeptabel. Hier müsste es außer Frage stehen überhaupt darüber nachzudenken diesen Weg zu planen. 

Sie können nicht wirklich wollen, dass täglich ca. 200 Grundschüler auf einem Pulverfass sitzen, nur weil einige Herren/ Damen den Hals nicht voll genug kriegen, um die paar Euros (im Verhältnis zur Gesamtstrecke) durch eine kürzere Strecke zu sparen? 

Eine Sicherheit ist keineswegs gegeben, weder zur Schule noch zur Wohnhausbebauung, ganz besonders im Hinblick auf die Lage der vorhandenen 2 oder 3 Gasleitungen. Dieser Engpass müsste eigentlich genügen, diesen Trassenverlauf auszuschließen und die südliche Alternative (großzügige Umgehung aller Ortsbereiche Stöckte/Winsen/Stelle) zu wählen.

 Mehrkosten dürfen kein Grund sein, Bürger auch nur einer geringen Gefahr auszusetzen.

3. Der Trassenbau beinhaltet eine besondere Gefahr im Bereich der schon vorhandenen Gasleitungen. Bekannter weise ist bei Ausschachtungen neben Gasleitungen bereits ein erhebliches Unglück passiert; zum Glück weit ab von Gebäuden. Laut Aussage von EON ist dies nur durch Arbeiten an der zweiten Gasleitung passiert dieses wurde durch das Absacken des Erdreiches verursacht. Der Betreiber garantiert, dass das hier nicht passieren kann. 

Glaubt er wirklich an den Unsinn?

4. Im Bereich Kieselshöh verläuft die geplante Trasse durch ein Wasserschutzgebiet, welches u.a. für das Trinkwasser des Wasserwerkes Stelle zuständig ist. Eine mögliche Beeinträchtigung dieser Versorgung , verbietet es, diesen Trassenverlauf  weiter in der Planung zu haben!

5. Im weiteren Verlauf im Bereich der Ziegelei ist der Eingriff in die Natur so gravierend, dass auch hier nicht über eine Trassenführung nachgedacht werden dürfte.  Die besondere Art der Feuchtgebiete in Verbindung  mit urwaldähnlichem Baumbestand, verbietet jegliches Anfassen dieses Gebietes.

6. Die Trassenführung in der Nähe von Wohnhäusern dürfte noch aus einem weiteren Grund in diesem Fall nicht genehmigt werden. Nach Auskunft von Experten kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei einer Leitung dieser Dimension, mit 100 bar,  Geräusche auftreten. Eine kleine Unebenheit in der Schweißnaht kann bereits zu Strömungsgeräuschen führen, die, wenn man sie täglich vor der Tür hat, unerträglich werden können. 

7. Da im gesamten Verlauf der Gasleitung, die Temperatur im Erdreich abgesenkt wird, hat dieses natürlich Einfluss auf die Flora und Fauna. Welche Auswirkungen dies auf die Kleinlebewesen und weiter auf die Tiere ja auf die Menschen hat, ist durch keine Untersuchung erforscht worden.

Im Übrigen beziehe ich mich dabei weiter auf die gesonderten Einwendungen der Rechtsanwälte Günther, Heidel, Dr. Wollenteit, Hack, Goldmann und auf die weitergehenden Einwendungen der Bürgerinitiative Stöckte, der Stadt Winsen (Luhe) und der Gemeinde Stelle.

Mit freundlichen Grüßen

